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Protokoll Vertreterversammliung

Vertreterversammlung Niedersachsischer Jugendverband ,Entschieden fiir Christus”e.V.

Datum, Ort: 15.04.2023 10:30 Uhr Jugendkirche Hannover

Anwesende: s. Anwesenheitsliste

Protokoll: Ines Witthoft
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1. BegriiBung und Andacht

Kirsten Gennat begrift alle Anwesenden und eréffnet die Vertreterversammiung (VV) um
10:33 Uhr.

Joschua Seppmann halt eine Andacht zu den 4 Dimensionen.

2. Feststellung der Beschlussfahigkeit
Kirsten Gennat stellt fest, dass die Beschlussfahigkeit gegeben ist (50/115 Stimmen anwesend).
ab TOP 5 (2. Beschluss): 51/116 Stimmen (aufgrund der 1. EC-Ortsaufnahme)
ab TOP 6: 52/117 Stimmen (aufgrund der 2. EC-Ortsaufnahme)
ab TOP 9.2: 53/118 Stimmen (aufgrund der Wahl von Jan Peter Niestroj)
ab TOP 9.3: 52/117 Stimmen (aufgrund des Rucktritts von Niklas)

3. Annahme/Ergéanzung der Tagesordnung

Anderungen/Ergadnzungen zur Tagesordnung:

X TOP 8.4: Beschluss entfallt

4. Protokoll der Vertreterversammliung vom 23.04.2022

Keine Anderungen/Ergéanzungen zum Protokoll.
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5. Aufnahme der EC-Orte Berenbostel und Clausthal-Zellerfeld

Joschua Seppmann und Randy Carmichael fUhren die Aufnahme durch:
X in Clausthal-Zellerfeld wurde eine Pfadfinderarbeit gegriindet

X Berenbostel ist schon sehr lange mit dem EC verbunden (z.B. durch das Konfestival in
der Nordheide); derzeit gibt es einen Teenkreis, Jugendkreis, Mentoring

x Der Werdegang war in diesen beiden Fallen anders als es das Prozedere eigentlich
vorgibt. Normalerweise muss ein schriftlicher Antrag an den EC Niedersachsen gestellt
werden, Uber den das Forum entscheidet. Daraufhin erfolgt dann die Aufnahme im
LV, erst danach wird die Aufnahme als EC-Ort formal vom DECV bestatigt. Dieses Mal
lief das in Absprache anders: beide Orte sind schon im DECV aufgenommen, nun geht
es um die Aufnahme im LV.

6. Bericht des Vorstandes
Kirsten Gennat berichtet:

X EinfUhrung neues Modell: 2 GeschaftsfUhrende Referenten (seit 01.05.2022 ist Randy
Carmichael im Amt, Uli Schén seit 01.01.2023)

x Camping-Nacht der Regionalreferenten zum Thema OUT-Dimension fand statt

X Seelsorge-Seminare ,Ansprechbar”werden in allen Regionen (Ostfriesland muss leider
ausfallen) stattfinden (Ergebnis aus dem Forum 2022)

X Finanzen und Fundraising waren zwei gro3e Themen in den vergangenen Monaten
X Seminare, Freizeiten, ConnECt fanden statt

x Bildungsreferentenstelle: die alte Stelle, die Marina Penner derzeit innehat, lauft nun
aus; auf die neue Ausschreibung haben wir uns beworben (Schwerpunkt:
Resilienzstarkung, Umgang mit Krisen), eine Entscheidung fallt die aejn dazu Ende
April

X Bewerbungsprozesse fanden statt
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7. Personalia

Kirsten Gennat berichtet:

Weggang aus dem Referententeam:
o Ina Blank (Holtland)
0 Renate Hoffmann (PLiNKe)
0 Niklas und Julia Osmers (Sudharz)

neu im Referententeam:
0 Konstantin Schneider (Oldenburg)
0 Sina Eickmeier (PLiNKe)
0 Uli Schon (Geschaftsfuhrender Referent)
o Julia Dohl (Sudharz, EC und Gemeinschaftspastorin)
0 Soéren Kemmer (Nordheide)

0 Maren Janssen (Elternzeitvertretung Evi Stroppel, Schwerpunkt BFD-
Begleitung, Ostfriesland)

0 Randy Carmichael (GeschaftsfUhrender Referent)

8. Finanzen

Jan van der Laan berichtet. Die gezeigte Prasentation wird dem Protokoll angehangt. Im
Vorfeld gab es eine Videokonferenz mit naheren, tiefergehenden Informationen, zu der alle
eingeladen waren.

8.1 Jahresabschliisse 2020, 2021 sowie aktueller Stand 2022
Ergdnzungen zur Prasentation:
x Folie 2:

0 geringe Einnahmen 2020 durch Wegfall von Freizeiten und vielen weiteren
MaBnahmen

o Altenau: viele Monate lang war keine Belegung moglich; Einnahmen =
Fordergelder und Darlehen

0 insgesamtviel Segen durch gro3e Spendenbereitschaft erfahren im Jahr 2020,
das Geld hat uns in den Folgejahren weitergeholfen

x Fragen werden geklart

x Uberschuss im Landesverband wurde zwischenzeitlich zur Liquiditatssicherung in
Altenau gebraucht. Zwischenzeitlich sah es im letzten Jahr sehr eng aus.

X vorhandene (gegenseitige) Kontrollmechanismen im Bereich Finanzen: externes
SteuerbUro, Kassenprufung, Buchhaltungsstelle, ehrenamtlicher Schatzmeister
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8.2 Bericht der Kassenpriifer

Kisten Gennat verliest den Bericht der Kassenprufer, da beide heute nicht anwesend sein
kdnnen. Bericht s. Anhang. Entlastung des Vorstandes wird im Bericht empfohlen.

8.3 Aussprache und Beschluss liber die Entlastung des Vorstandes fiir
die Jahre 2020, 2021

Jan Peters beantragt die Entlastung des Vorstandes.

8.4 Feststellung des Jahresabschlusses 2022

l}i

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 wurde auf das nachste Jahr verschoben, da das
SteuerbuUro bislang nur den vorlaufigen Bericht erstellen konnte (aufgrund der Nacharbeiten
zu 2020 und 2021). Der finale Bericht wird in den nachsten Wochen fertiggestellt.

9. Wahlen

GroBBes Dankeschéon an Fidi Harries, die 12 Jahre lang im GV war und nun nicht mehr
kandidiert.

Kurzvorstellung Jan Peter Niestroj und Rebecca Reglin, die sich beide fur einen
Beisitzerposten im GV aufstellen lassen.

Kirsten Gennat Ubernimmt die Wahlleitung.
Eine anonyme Wahl wird nicht gewlinscht.

Wahrend des Wahlvorgangs verlassen die kandidierenden Personen jeweils den Raum.

9.1 Beisitzer Vorstand fur den GV

Jan Peter Niestroj kandidiert fur den Posten des Beisitzers im Vorstand fur den
Geschaftsfuhrenden Vorstand mit dem Aufgabenbereich des SchriftfUhrers. Amtszeit: 4 Jahre.

Wahlergebnis: einstimmige Wahl von Jan Peter Niestroj als Beisitzer im Vorstand
fiir den GV (Schriftfiihrer)

0 Gegenstimmen

0 Enthaltungen
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Jan Peter Niestroj nimmt die Wahl an.

9.2 Beisitzer Vorstand fur den GV

Rebecca Regling kandidiert fur den Posten des Beisitzers im Vorstand fur den
GeschaftsfUhrenden Vorstand. Amtszeit: 4 Jahre.

Wahlergebnis: einstimmige Wahl von Rebecca Reglin als Beisitzerin im Vorstand
fiirden GV

0 Gegenstimmen

0 Enthaltungen

Rebecca Reglin nimmt die Wahl an.

9.3 Beisitzer Vorstand

Niklas Busemann tritt von seinem Beisitzerposten im LVV zurlck. Er hatte die
Sportbeauftragung inne. Er konzentriert sich fortan auf die Arbeit im Kreisverband
Ostfriesland.

9.4 Stellv. Delegierte in den DECV

Marie Meenen kandidiert fur den Posten als Stellv. Delegierte in den DECV und wird kurz
vorgestellt, da sie heute nicht anwesend sein kann. Der Posten war bisher vakant. Amtszeit: 4
Jahre.

Wabhlergebnis: einstimmige Wahl von Marie Meenen als Stellv. Delegierte DECV
0 Gegenstimmen

0 Enthaltungen

Marie Meenen nimmt die Wahl an (hat sie im Vorfeld kundgetan).

9.5 Kassenprifer

Die Amtszeit von Tobias Goudschaal endet. Er stellt sich erneut zur Wahl. Amtszeit: 2 Jahre.

Wahlergebnis: einstimmige Wiederwahl Tobias Goudschaals als Kassenpriifer
0 Gegenstimmen

0 Enthaltungen
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Tobias Goudschaal nimmt die Wahl an (hat er im Vorfeld kundgetan).

10. Neufassung der Satzung des Landesverbandes

Kirsten Gennat berichtet (Entwurf s. Anhang):

x Grunde fur Satzungsanderung werden erlautert:

0 Netzwerke fehlten bisher

0 Ab 2023 2 Geschaftsfuhrende Referenten statt einem Leitenden Referenten
0 Stimmanpassungen EA/HA-Verhaltnis

0 rechtliche Anpassungen

o Anderungen in der Satzung des DECV (z.B. Mitgliedschaftsformen,
Beitritt/Austritt)

neu ist beim Stimmrecht der Orte: Wenn die Statistik nicht abgegeben wird. dann nur
1 Stimme beim Forum! (Weil wir sonst nicht wissen, wie viele Mitglieder und damit
Stimmen der Ort hat.)

Anderung zur im Vorfeld zur Verflgung gestellten Version: ,Anwesende” wurde
umgeandert in ,Teilnehmende” (digital Teilnehmende somit inkludiert)

Zweckanpassung: Damit wurde der Arbeitsauftrag vom letzten Forum umgesetzt
(initiiert vom AK Rassismus) (§2 Abs. 2 b)). Aufgrund dieser Anderung musste aus
rechtlichen Grinden auch der Zweck unter §2 Abs. 1 g) geandert werden.

die Satzungsanderung wird erst gultig, wenn das Vereinsregister die Anderungen
annimmt

Beschluss erfolgt unter Vorbehalt kleiner (nicht inhaltlicher) Anderungen durch das
Vereinsregister

Die Satzung wurde somit gedndert und zugleich mit 51 Stimmen bei 0 Gegenstimmen, O
ungultigen Stimmen und 1 Enthaltung nach beigeflgter Anlage neu gefasst.

11. Schutzkonzept

Ulrich Schén berichtet: Die gezeigte Prasentation wird dem Protokoll angehangt.
Ergdnzungen dazu:

X

Gemeinsam mit den drei Gemeinschaftsverbanden wird an einem Rahmen-
schutzkonzept gearbeitet. AnschlieBend geht es darum, dass der EC fur sich nochmal
Uberlegt, wie das EC-spezifische Schutzkonzept aussieht.

es werden noch Personen fUr den EC-internen Arbeitskreis gesucht
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X am 30.09.2023 findet ein Schulungstag fur Ehrenamtliche in Hannover statt; mit der
auch die JulLeiCa verlangert werden kann

12. Berichte
121 Altenau
Kirsten Gennat berichtet, da Katrin Tormann (Hausleitung) heute leider verhindert ist:

x derzeit finden Sanierungsarbeiten bei den Toiletten unten im Eingangsbereich statt,
auBBerdem stehen Dacharbeiten in diesem Jahr an

X Personalsuche ist ein Gebetsanliegen

X gute Belegungssituation fur 2023 und 2024, dadurch Hoffnung auf schwarze Zahlen

12.2 Die PLiNKe

Benny Schaar berichtet:

x Hinweis: Zoo Hannover hat ein Angebot, dass gemeinnutzige Gruppen mit Kindern
fur 5€ p.P. in den Zoo kommen kénnen

X RuUckblick:

0 Ferienwoche im Januar (ZirkusvorfUhrungen, Tanzen, Singen, Essen, Spaf3
haben, Ausfllige)

0 Faschingsfeier

0 Sina Eickmeier ist gestartet
X aktuelle Angebote:

0 Madchentreff ca. 20 Kinder

0 Jungstreff12-20 Kinder

0 PLiNKe-Treff (Jungs und Madchen gemeinsam) steigende Zahlen (derzeit Uber
35)

o0 Teentreff ca.10-15 Teens
0 PLiNKe-Samstage
x Ausblick:

0 Baustelle: Kuiche und Essraum mussten rausgerissen werden im
Untergeschoss, da die Rohre darunter ausgetauscht werden mussen

0 Team EC kommt in die PLiNKe

0 Freizeit an Himmelfahrt

0 Jungschartag ,PLiNKe-Samstag-Spezial”

0 JuKiKs = Jugend-Kinder-und-Kultursommer

X Es besteht immer die Moglichkeit, ein PRAKTIKUM in der PLINKe zu machen!
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123 DECV
Tobias Kern berichtet:

X der born-Verlag schreibt seit einigen Jahren rote Zahlen und soll verkauft werden, das
Prozedere lauft derzeit

x ,Leben in 4D" Arbeitshilfe zu den groBen ethischen Themen wurde erstellt; ist sehr
gutes Material

x Empfehlung, dieses zu nutzen. Bestellung Uber die Geschaftsstelle oder Uber
Microsoft Teams

X Armin Hassler ist jetzt neu im DECV angestellt flur den Bereich
Landesverbandsentwicklung

12.4 Landesjugendkammer
André Soltau berichtet:
x RUckblick:
0 LaJuCamp fand statt
o0 Vollversammlung fand statt, der EC hat noch Platze frei
X Ausblick:

0 Mitarbeit beim Kirchentag 2025 in Hannover. Es werden noch Personen
gesucht, die sich in Arbeitskreisen engagieren.

0 Projektgruppe ,Férderung der Post-Konfi-Arbeit” wurde im vergangenen Jahr
von den EC-Delegierten ins Leben gerufen und arbeitet gerade. Auch hier
werden noch Leute gesucht.

125 aejn
Ruben GrUssing berichtet:
x RUckblick:
o Kochduell vor der Landtagswahl mit den Kandidaten
0 Feierabendgesprache

0 viel, viel Lobbyarbeit

x aktuell/Ausblick:
0 neuer GeschaftsfUhrer wurde gefunden zum 01.08.2023: Robin von Lienen

0 Vergabe der neuen Bildungsreferentenstelle (Ende April)

**

. 2 3 )

SRS
KT

1S 2t 12.6 Sportarbeit
' Niklas Busemann berichtet:

x RuUckblick: Volleyball-, FuBBball-, Spikeball-Turniere fanden statt

o Vviel, viel Lobbyarbeit
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x Niklas legt das Amt nieder, da sein neuer Fokus auf dem Kreisverband liegt

x Oliver Reglin wird sich die Arbeit in dem Sportteam anschauen und den Bereich dann
gdf. leitend Ubernehmen

13. Netzwerkprozess und Umwandlung der Netzwerke

Randy Carmichael berichtet. Die gezeigte Prasentation wird dem Protokoll angehangt.
Erganzungen dazu:

X Ergebnis aus dem Veranderungsprozess: Neugrindung des Netzwerks ,Weser-
Mittelland®

X ZukUnftig gibt es also innerhalb des EC Niedersachsen: Kreisverband Nordheide,
Kreisverband Ostfriesland, Netzwerk Ohof, Netzwerk Weser-Mittelland

14. Fundraising
14.1 Dauerspendenaktion Méglichmacher 200 x 20
Johanna Brockmann berichtet:
x RuUckblick:
0 Running for Jesus beim Hannover Marathon
x  Aktuell/Ausblick:
0 Running for Jesus @home

o Jahrbuch 2022 ist in der Fertigstellung, wird dann auch digital auf der
Homepage als Download verflgbar sein

X neue Dauerspendenaktion ,Méglichmacher 200 x 20"
0 jeder Ort erhalt bis zu 3 Tickets (Ausgabe heute)

0 weitere Tickets auf Anfrage bei Johanna Brockmann
(johanna.brockmann@ec-niedersachsen.de)

X ES WERDEN LEUTE FUR DAS FUNDRAISINGTEAM GESUCHT!
14:2—RunningforJesus

Entfallt (schon in 14.1 mit erwahnt)

15. Antrag KV Ostfriesland

Rafael Deutschmann berichtet:
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Artrog gur Arbedsprecsgrindung g Thepma
NGETOLA"

Beim LEADERS-Wochenende des EC-KV-Ostfriesland Anfang des Jahres kam
heraus, dass sich viele eine Bearbeitung der Thematiken des Bereichs |,LGEBTQIA+"
wunschen. In diesem Rahmen ist auch die Entscheidung gefallen, dass wir das
nicht allein als Kreisverband machen wollen, sondern das gerne auf
Landesverbandsebene gemeinsam mit und fur den Landesverband bearbeiten
wollen.

Dafur beantragen wir, als EC Kreisverband Ostfriesland, dass ein Arbeitskreis auf
Landesverbandsebene zum Thema ,LGBTQIA+" gegrindet wird. Es geht nicht
darum, eine  Entscheidung” oder einen Standpunkt fur den EC-Niedersachsen
festzulegen. Vielmehr soll ein theologischer Diskurs zu dem Thema gefordert und
die Bearbeitung des und Gesprach Uber das Thema in den Orten, Kreisverbanden
und Netzwerken unterstltzt werden.

X Ist der Begriff ,Diskurs” passend? Alternativen werden gesammelt und besprochen.

X Personen des zukUnftigen Arbeitskreises: Anna Grass, Randy Carmichael, Ruben

Grussing, Patrick Senner, Desirée Gith, Weitere Personen werden gesucht. gerne auch

X erste Ergebnisse sollen beim Forum 2024 prasentiert werden

X Arbeitskreis ist mit der Grindung stimmberechtigt im LVV

16. Arbeitskreis Klima
Patrick Senner berichtet:

X zwei Schwerpunkte: theologische Auseinandersetzung mit dem Thema zum einen,
sowie Klimaneutralitat des LV zu Uberprifen zum anderen

X der Arbeitskreis bekommt Unterstltzung durch eine externe Beraterin (kostenlos)

X der Arbeitskreis ist seit November 2022 tatig

n
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X derzeit lauft die Analyse/Datensammlung Uber Emissionen in den verschiedenen
Bereichen des LV, die Daten gehen anschlieBend an den GV

X Arbeitskreis muss offiziell durch das Forum bestatigt werden

17. Mitgliedschaft

Uli Schon und Randy Carmichael berichten:

t 0 - !{50{5 Die Jingsten

€ XN

X EC-WM:

o0 Mitglieder sind DIEJENIGEN, die den Verband leiten und entscheiden, tragen
den Verband inhaltlich; Stichworte Demokratie und Mitbestimmung

0 auBerdem ist eine bewusste Entscheidung fur Mitgliedschaft eine bewusste
Entscheidung fur ein Leben mit Jesus, fur eine Zugehorigkeit zum EC

o0 Mitglieder bekommen das EC-Memberarmband, eine Mitgliedskarte, einen
10€-Gutschein, Vergunstigung bei Seminaren

o derzeit 570 Mitglieder

0 Wir brauchen euch als Personen vor Ort, die das bewerben!

0 Zahl der Mitglieder ist wichtig u.a. fUr die Vergabe von Fordergeldern

x EC-kuls:
0 Ansprechpartnerin ist Judith Meyer
0 Kostenlos
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o die Kinder bekommen ein Starterkit inkl. Urkunde und Spiel, einen Gutschein
und einen Flyer fur die Eltern

X EC—Qr:
0 Paket mit einer bunten TuUte (EC-Tattoo, Spiel)
0 Vorstufe zur Mitgliedschaft
0 kostenlos

X EC-%’/MOWZ?/:

o fUr Personen, die aus der aktiven Arbeit raus sind, aber den EC weiterhin
unterstltzen mochten

X Infos zur Mitgliedsaufnahme:

0 Uber unsere LV-Homepage kann man einen Antrag auf Mitgliedwerdung
stellen; Aufnahme erfolgt in der Regel in dem jeweiligen Ort

0 alternativ kann sich die Ortsleitung auch in der Geschaftsstelle melden, um
neue Mitglieder in ihrem Ort mitzuteilen

o Erfassung der Mitglieder erfolgt immer zum Jahresende in der Statistik
X Mitgliedsbeitrag bisher 30€. Beitrag fur U18-jahrige wird derzeit ausgesetzt

X Entscheidung darUber, ob wir den Mitgliedsbeitrag fur U18-Jahrige aussetzen, liegt
beim Forum, nicht beim LVV (wie bisher gedacht)

X Antrag: Mitgliedsbeitrage fur U18 aussetzen fur die Beitragsjahre 2023-2025

x Hintergrund: der DECV hat dies beschlossen und empfiehlt es seinen
Landesverbanden. Der LVV hat daruber lange diskutiert und durchaus verschiedene
Standpunkte. Letztendlich wurde der Vorschlag des DECV aber angenommen.

X Frage aus der Runde: Wie viel Geld fehlt dem EC Niedersachsen dadurch? A4€ pro
Person (der Rest ging an den DECV), entsprechend gibt es kaum finanziellen
.Schaden” fur den EC Niedersachsen.

18. Projekte / Veranstaltungen

X Younger Leaders Forum 21./22.042023: Einladungsvideo von Ruben Ulrich wird
gezeigt. Herzliche Einladung. Thema: Was brauchen ECler/junge Menschen, um in
Gemeinschaften anzukommen und dort Gemeinde zu finden? Kosten: 30€
Nichtverdiener, 60€ Verdiener. KOSTEN TRAGT DER EC!!!

X Seelsorgeseminare ,Ansprechbar”in den einzelnen Regionen (Termine s. Homepage)

X ConnECt 16./17.09.2023 CD-Kaserne, 450 Personen, Thema: truestories.truepeople.
Trailer wird gezeigt. Wichtig: vorher und hinterher keine Orts-/KV-Veranstaltungen

13
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19.

machen!

zahlreiche Freizeiten, groBe LV-Sommerfreizeit: TeenCamp (DIE low budget-Freizeit
im EC Niedersachsen)

qualifyPLUS, qualifyZOOM im Herbst bzw. Winter

Sonstiges

Datenschutz: alle ehrenamtlichen Leiter auf KV- und LV-Ebene + pro Ort 1 Person
werden eine Mail zur Datenschutzerklarung bekommen

EC-App: der Traum ist, dass irgendwann die gesamte Kommunikation Uber die App
laufen kann, sofern sie das hergibt. Jetzt: Testphase. Die App hat viel Potenzial und
wird stetig weiterentwickelt. _! Wir bewerben es
zunachst nur bedingt, um die App zu testen und dann zu schauen, ob wir sie pushen.
Einige Orte werden testweise die App ausprobieren. Mdglichkeiten: Marktplatz,

EventUbersicht, Chats, Gebetsanliegen teilen. Appell: _

Die Sitzung wird um 15:00 Uhr beendet.

1. Vorsitzende 2. Vorsitzender ProtokollfUhrung

Erlduterungen:

Arbeitsauftrage

BeschlUsse

aejn = Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen e.V.

DECV =

Deutscher EC-Verband

GR = GeschaftsfUhrender Referent/Geschaftsfilhrende Referenten

GV = GeschaftsfUhrender Vorstand

KV = Kreisverband

LIK = Landesjugendkammer

LV = Landesverband

LVV = Landesverbandsvorstand

TOP = Tagesordnungspunkt

VV = Vertreterversammlung
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Anhange:

X Anwesenheits-/Stimmlisten
X Prasentationen

Ly X
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Statistische Zusammenfassung 2022, EC-LV Niedersachsen, Gesamtiibersicht, Stand 03.03.2023

na [ru |[Nr. |EC-Jugendarbeit
am
31.12. Anwesenheiten
1/2]3 4 8 |sti 1| Mitglieder Nicht-Mitglieder
1|EC-Jugendarbeit Aurich 1 1
2|EC-Jugendarbeit Bassum 4 1.7 |
3|EC-Jugendarbeit Berumerfehn 9 1
4|EC-Jugendarbeit Brackel 6 1
5|EC-Jugendarbeit Braunschweig 13 2 v W\ \
6|EC-Jugendarbeit Bremen 0
x| x 7|EC-Jugendarbeit Blickeburg 0
X 8|EC-Jugendarbeit Burgdorf 1 1
9|EC-Jugendarbeit Celle-Stadt 0
X 10|EC-Jugendarbeit Daverden 5 1v7| | {
x | 11]|EC-Jugendarbeit Delmenhorst 0
12|EC-Jugendarbeit Detern 27 3v7] ) i
x | 13|EC-Jugendarbeit Diepholz 0
X 14|EC-Jugendarbeit Filsum 13 2
15|EC-Jugendarbeit Fintel 33 4
16 |EC-Jugendarbeit Firrel 5 1
17 |EC-Jugendarbeit Gédenstorf 12 2
x | 18]EC-Jugendarbeit Goslar 0
X 19|EC-Jugendarbeit Géttingen 16 2 1
x | 20|EC-Jugendarbeit Hameln 3 1
x | 21]|EC-Jugendarbeit Hankensbiittel 2 1
X 22]|EC-Jugendarbeit Hannover 459 3 1
23|EC-Jugendarbeit Hannover-Nord 9 1 i
X 24 |EC-Jugendarbeit Hannover-Plinke 13 2
25|EC-Jugendarbeit Hildesheim 2 1
26|EC-Jugendarbeit Hohnhorst 6 v | | i
27|EC-Jugendarbeit Hollen 28 3
28|EC-Jugendarbeit Holtland 10 1
29|EC-Jugendarbeit Hutzel 24 3
x | x| 30|EC-Jugendarbeit Ihrhove 7 1] 1
31|EC-Jugendarbeit Lammertsfehn 1 1
X 32|EC-Jugendarbeit Langenhagen 8 1 j,H’\
33|EC-Jugendarbeit Leer 33 4
X | 34|EC-Jugendarbeit Lemforde 5 1
x | 35|EC-Jugendarbeit Lichow 0
36|EC-Jugendarbeit Miiden 2 1
X 37|EC-Jugendarbeit Nienburg 1 1
38|EC-Jugendarbeit Ohlendorf 29 3 vl
X 39|EC-Jugendarbeit Oldenburg 18 2
40|EC-Jugendarbeit Osnabriick 8 1
X 41|EC-Jugendarbeit Osterholz-Scharmbeck 4 1
42|EC-Jugendarbeit Pattensen 21 3 v 1\
x | 43]|EC-Jugendarbeit Peine 0
44 |EC-Jugendarbeit Riepe 4 1
45|EC-Jugendarbeit Spetzerfehn 21 3 V] (]}
X 46|EC-Jugendarbeit Stadthagen-Nordstr. 7 1
47|EC-Jugendarbeit Siidharz 16 2]\
48|EC-Jugendarbeit Tiddische 5 1v7]]
x | 49]|EC-Jugendarbeit Uplengen 2 1
50|EC-Jugendarbeit Verden 12 2 |
51|EC-Jugendarbeit Visselhévede 2 1] 1
52|EC-Jugendarbeit Vélksen 3 1] 1
X 53| EC-Jugendarbeit FallersHausen 1 1
54 |EC-Jugendarbeit Walle 5 1
55|EC-Jugendarbeit Weener 46 5 iii
56 |EC-Jugendarbeit Westrhauderfehn 12 2
57 |EC-Jugendarbeit Winsen/Luhe 13 2
58| EC-Jugendarbeit Wolfsburg 2 1
x | x | 59]EC-Jugendarbeit Wymeer 1 1
60|EC-Land-Mitglied 20
Tl A (1
Summe/Zwischensumme 554 | £
0 |
na = nicht abgeschlossener Jugendkreis ]
ru = dieser Jugendkreis ruht
@ Bes. = durchschnittliche Besucherzahl
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TEILNEHMER*INNEN

der-\Yerstandssitzung-am—
EC - Focum R042

a) Stimmberechtigt

Brockmann Johanna
Bronsema Heio
Busemann Niklas
Carmichael Randy
ClauR Maria
Deutschmann Rafael
Gennat Kirsten
Gennat Svenja
Guth Lukas
Harries Fidi
Husberg Kirke
Kemmer Soéren
Kirscht Simon
Meyer Judith
Penner Marina
Ratzel Tobias
Reglin Rebecca
Schaar Benny
Schon Ulrich
Senner Patrick
Seppmann Joschua
Sommer Marianne
Stolz Gerhard
Tarrach Rolf
Tormann Katrin
Ulmer Andreas
van der Laan Jan
Witthoft Ines
Zebrowski Sabrina

19

anwesend: ‘g / 32 Stimmen

GV 1{3{56(&(’& O~
J

Gem.Verband OGV

Beisitzer LV fiir Sport/ Vorsitz Ostfr.

Gesch. Ref. EC / < Q >

Ref. Ostfr
Ref. Ostfr vV . )”c
k_/ [
GV / Vorsitz
Vorsitz SW (: o
Ref. NH sV
[/ W
GV %/ X!
Ref. Ostfr .
< r—
Ref. NH . —_
&~
Vorsitz NH
i \'“’-!w'/”
Ref. JS / Pl LI e
Y i ) » 8
Ref. LV / Bildungsref. (A - V7€ (N r’L‘(/
Vorsitz UWE
L ]
Vorsitz Netzwerg e e MI\
2 9
Ref. Plinke 2. Seheei
Gesch. Ref. EC \\Qf\gf\‘v -
Ref. LV TK / JK fﬁ/ﬁ:/'
>"Jf'— 3 2
Nl F -~
Ref. Plinke y /i,f( 2
7
Gem.Verband HVLG
Altenau Beirat
Altenau Hausleitung
Gem.Verband Ohof v
a7/
GV / Schatzmeister < @/é 7
N
GV | v ._«N—*LL;:%K

Beisitzerin LV

A

wL/\ZA




30 die Landesjugendkammer

31

32

X

Griissing
Meinicke

Soltau

die AEJN
Brakenhoff

Grissing

den DECV
Kern
Ratzel

Stein

zur Zeit offen:

Ruben (auch aejn)

% e G

Lasse

r~.

André

Chris

Ruben (auch LIK)

Tobias

Tobias (auch NW-Leitung)

S G peenol

Vorsitz Ostfr (wegen Doppelbesetzung im LVV)
Vorsitz Ohof (vakant)
Evi Stroppel (Elternzeit)

AK Klima (wer?)

b) beratend (ohne Stimmrecht)

e e e T OStT / roTaa
Cobus Stefan Ref. Ostfr / Spetzerfehn
Gith Desirée Ref. NH / Pattensen
Nessel Lena Ref. Netzwerg / Lang.
Osmers Niklas DECV-Vorstand
Schneider Konstantin Ref. Ostfr / Oldenburg
c) Gaste (ohne Stimmrecht)

Gdttler Klaus DECV-Generalsekretar
HulR Jochen Datenschutz
Langeloh Daria Ref. Ohof

Niestroj Jan Peter GV-Gast

Schmidt Svenja design. Vorsitz NH
van der Laan Reena Buchhaltung

N

Dol

Jen®  Roaws - O e nd
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Finanzbericht des Niedersiachsischen Jugendverbandes
wEntschieden fiir Christus* (EC) e.V.

flJahresabschlusse 2020 und 2021

fFinanzauswertungen 2022

fSpenden Verband



Spenden

Ubrige Einnahmen

Gesamt
Einnahmen

Personalausgaben

Sachausgaben

Gesamt
Ausgaben

€

Finanzen zum 31.12.2020 & 31.12.2021,

177.943,64 €

53810734 €

716.050,98 €

502.058,78 €

103.662,36 €

605.721,14 €

161.411,81 €

72544113 €

886.852,94 €

62847759 €

205139,27 €

833.616,86 €

136.164,49 €

879.566,00 €

1.015.730,49 €

692.022,02 €

261.836,21 €

953.858,23 €

Zahlen von 2022 sind vorliufig

31.954,30 €

367.093,94 €

399.048,24 €

23236491 €

10555510 €

337.920,01 €

19.673,40 €

431.885,84 €

451.559,24 €

293929,38 €

137.465,29 €

431.394,67 €

74.676,82 €

549.097,41 €

623.774,23 €

X X

"N

X * e

37045532 € | * W AXY

*
25703510 € © + X

628.390,51 €

> 3

L
e 2

X X
PPy

p o



€

Finanzen zum 31.12.2020 & 31.12.2021,

Zwischenergebnis1 110.329,84 € 53.236.08 € 61.872,26 €
Umlage Verwaltung 2596349 € 4356854 € 32.613,30 €
Zwischenergebnis 2 84.366,35 € 9.667.54 € 29.258,96 €
Abschreibungen 152162 € 1426,09 € 318197 €
Verka 16.658,66 € 18.741,75 €

vorl. 66.186,07 € 10.500,30 € 26.076,99 €

Vereinsergebnis

HS3 Software und Homepage:

Kredittilgung:
Ruckz. Priv. Darlehen:

61.128,23 €

1529992 €

45.828,31 €

70.842,60 €

8.350,99 €

33.365,28 €

11.470,60 €
15.000,-- €

Zahlen von 2022 sind vorliufig

20.164,57 € -4.616,28 €
2567430 € 19.218,54 €
-5.509,73 € -23.854.82 €
©67.820,69 € 6731772 €
915749 €
82.631,32 € -91.152,54 €
29113,08 € 2655164 €
19.000,-- €



€

Finanzen zum 31.12.2020 & 31.12.2021,

Zahlen von 2022 sind vorliufig

Spenden 3922361 € 40.339,73 € 4136891 €
Ubrige 193.02892 € 184.606,96 € 183.901,12 €
Einnahmen

Gesamt 232.252,53 € 224.946,69€ 225.270,03 €
Einnahmen

Personalausgaben 195.410,06 € 193.114,62 € 173.579,50 €
Sachausgaben 31.725,79 € 31.950,40 € 4790895 €
Gesamt 227.135,85 € 225.065,02€ 221.488,45 €

Ausgaben

*
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€

Finanzen zum 31.12.2020 & 31.12.2021,

Zahlen von 2022 sind vorliufig

Zwischenergebnis 1 5.116,68 € -118,33 € 3.781,58 €
Umlage Verwaltung 5.099,95 € 855813 € 6.406,18 €
Zwischenergebnis 2 16.73 € -8.676.46 € -2.624,60 €
Abschreibungen 4.406,81 € 2.200,66 € 2.336,00 €
Verka 4753,86 € 5408,84 €

vorl. -9.143,94 €  -16.285,96 € -4.960,60 €

Vereinsergebnis

*

r:‘*
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r
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Bankkonten in Verband und Plinke

EB 000
EB 100
EB 500
EB 800
EB 030
Paypal

GCeschaftskonto
Freizeiten

Rucklagen W-GCelder
JA4D

Zweckgeb. Gelder

Plinke 1
Plinke 2

EB 600
Spk

Sonstige Verbindlichkeiten:
T Darlehen von Privat in 2022:

€

47.539,69 €
4.889,01 €
2.889,04 €
1791277 €
477033 €

499,81 €

19.860,86 €
52.673,03 €

44,053,553 €
aufgelost
5.89953 €
20.073,80 €
4.770,81 €
23572 €

19.541,01 €
55.798,55 €

59.463,06 €
aufgelost
14.155,24 €
aufgelost
3.692,67 €
993,70 €

25.233,60 €
47.367,77 €

4.000 € (Ruckzahlung noch offen)
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€

Bankkonten in Altenau

EB 200 Geschaftskonto 115.946,90 € 33.931,93 € 35.972,69 €

Spk Giro Fur Darlehen Spk 116724 € 022359 € 259876 €

Spk TG  W-Gelder, Zweck-Gelder 1728 € 1728 € 23.226,48 € “‘;x ’:‘A
EB 250 Darlehen -29.931,23 € -26.540,20 € -23.051,26 € x* :’ »
EB 350 Darlehen -15.759,17 € -11.385,91 € -6.87515 € x b 4
Spk Darlehen -49.659,50 € -43130,00 € -36.41191 € fr
Spk KfW Darlehen -16.29451 € -9.83424 € -329739 €

Sonstige Verbindlichkeiten:

T Darlehen der Hann. Landeskirche: 90.000 € (seit 01.07.2020)

T Darlehen der LKG Hannover Nord: O € (letzte Zahlung in 10.2022)

t Darlehen von Privat in 2022: 20.000 € (Ruckzahlung noch offen)



€

Landesverband Spenden 31.12.2022

tGesamtspendenstand: 141.854,14 €
¥Dauerspenden: 78.521,62 €

YEinzelspenden: 63.332,52 €

davon Running for Jesus: 4.156,53 €
davon Sommerspendenaufruf 2022: 3.980,00 €
davon Spenden ab 1.000€: 27.000 €



€

Landesverband Spendenaufruf

tWeihnachtsspendenaufruf

¥lLandesverband: 12.068,00 €

YAltenau, Sanierungen: 27.539,00 €



€

Landesverband Spenden 2023

Prognose: Es werden 175.000 € benotigt

78500
| | | | | | I

B Dauerspenden Moglichmacher Einzelspenden

¥Dauerspenden: 78.500 €

¥Dauerspendenaktion ,Moglichmacher® 200x 20 €
=> 4.000 € mtl. (48.000 € p.a.)

Stand 02.2023: 11 Personen => 300 € mtl.

YEinzelspenden: 48.500 €

10



Vielen Dank fur eure Aufmerksamkeit -
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Alt

Neu

8 1 Name, Sitz und Arbeitsbereich

(1) Der Verein, nachstehend Niedersachsischer EC-Verband genan
l*KUW GHQ 1DPHQ 1LHGHUVIFKVLVFKHU -
& K U L YBRYeW? Er umfasst die EC-Jugendarbeit in den Landern
Niedersachsen und Bremen.

(2) Der Niedersachsische EC-Verband ist im Vereinsregister des
Amtsgerichtes Hannover unter VR 2204 eingetragen. Er hat seinen
in Hannover.

(3) Der Niederséachsische EC-Verband versteht sich als Teil der EC
Arbeit in Deutschland und arbeitet eng mit dem Deutschen
-XJHQGYHUEDQG A(QWVFKLHGHQ I+U &KU
Der Niedersachsische EC-Verband ist Giber diesen der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej
sowie dem Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband e.V.
angeschlossen. Der Niedersachsische EC-Verband ist ferner Mitglie
Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Niedersactisén)(
sowie der Jugendgremien der zustandigen evangelischen Kirchen.

(4) Der Niederséachsische EC-Verband versteht sich als Jugendarbe
Gemeinschaftsverbande in Niedersachsen und Bremen und als Tei
Jugendarbeit der evangelischen Landeskirchen.

8 1 Name, Sitz und Arbeitsbereich

(1) Der Verein, nachstehend Niederséachsischer EC-Vern#ndEC-
Landesverbandenannt, fuhrt den Namen Niedersachsischer
Jugendverband (QWVFKLHGHQ I+U &KULVWXV -
Jugendarbeit in den Landern Niedersachsen und Bremen.

(2) Der Niedersachsische EC-Verband ist im Vereinsregister des
Amtsgerichtes Hannover unter VR 2204 eingetragen. Er hat seinen
in Hannover.

(3) Der Niedersachsische EC-Verband versteht sich als Teil der EC
Arbeit in Deutschland und arbeitet eng mit dem Deutschen
JXJHQGYHUEDQG A(QWVFKLHGHQ I+U &KU
Der NiedersachsischHeC-Verband ist tiber diesen der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej
sowie dem Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband e.V.
angeschlossen. Der Niederséchsische EC-Verband ist ferner Mitglie
Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Niedersaetegen (
sowie der Jugendgremien der zustandigen evangelischen Kirchen.

(4) Der Niedersachsische EC-Verband versteht sich als Jugendarbe
Gemeinschaftsverbande in Niedersachsen und Bremen und als Tei
Jugendarbeit der evangelischen Landeskirchen.
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§ 2 Zweck

(1) Der Niederséachsische EC-Verband verfolgt ausschliel3lich und
unmittelbar gemeinnitzige und kirchliche Zwecke im Sinne des
$SEVFKQLWWY A6WHXHUEHJ*QVWLJIJWH =ZH

Zwecke des Niedersachsischen EC-Verbandes sind
a) die Forderung der Religion
b) die Forderung der Jugendhilfe

c) die Forderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschlie
der Studentenhilfe

d) die Forderung des Sports

e) die FOorderung des burgerschaftlichen Engagements zugunsten
gemeinnitziger, mildtatiger und kirchlicher Zwecke.

(2) Der Niederséachsische EC-Verband verwirklicht die Satzungszwe
im In- und Ausland insbesondere durch

a) die Verkindung des Evangeliums und die Weitergabe der christli
Botschaft in Wort und Schrift

b) die Unterstiitzung der EC-Jugendarbeiten bei deren Aufgabe, du
Verklindigung des Evangeliums aufgrund der Heiligen Schrift junge
Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu rufen und sie anzulei
zur Ehre des dreieinigen Gottes zu leben sowie sie zu christlichen
Personlichkeiten heranzubilden, die beféhigt und bereit sind, ihre
Aufgaben in Familie, Beruf, Kirche und Gesellschaft zu erkennen ur
erfullen

§ 2 Zweck

(1) Der Niederséachsische EC-Verband verfolgt ausschlief3lich und
unmittelbar gemeinnutzige und kirchliche Zwecke im Sinne des
$EVFKQLWWYV A6WHXHUEHJ*QVWLJIJWH

ZH

Zwecke des Niedersachsischen EC-Verbandes sind
a) die Forderung der Religion,
b) die Férderung der Jugendhilfe,

c) die Forderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschliel
der Studentenhilfe,

d) die Forderung des Sports,
e) die Forderung von Kunst und Kultur,

f) die Forderung des burgerschaftlichen Engagements zugunsten
gemeinnitziger, mildtatiger und kirchlicher Zwecke,

g) die Forderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen
Gebieten der Kultur und des Voélkerverstandigungsgedankens

(2) Der NiedersachsischeC-Verband verwirklicht die Satzungszweck
im In- und Ausland insbesondere durch

a) die Verkindung des Evangeliums und die Weitergabe der christli
Botschaft in Wort, Schriftind digital sowie durch Konzerte, Theater,
Social Media und Lesungen,

b) die Unterstiitzung der EC-Jugendarbeiten bei deren Aufgabe, du
Verkiindigung des Evangeliums aufgrund der Heiligen Schrift junge
Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu rufen und sie anzulei
zur Ehre des dreieinigen Gottes zu lelsawie sie zu christlichen
Personlichkeiten heranzubilden, die beféahigt und bereit sind, ihre
Aufgaben in Familie, Beruf, Kirche und Gesellschaft zu erkennen ur
erfullensowie diskriminierungsfrei mit ihren Mitmenschen umzugehe
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c) die Verbindung der ihm angeschlossenen EC-Jugendarbeiten
untereinander

d) die Bereitstellung von Hilfsmitteln flr die Arbeit der EC-
Jugendarbeiten

e) die Veranstaltung von Seminaren, sportlichen Veranstaltungen,
Tagungen und Fort- und WeiterbildungsmalRnahmen, insbesondere
Schulung und Ausbildung von Jugendlichen und Erwachsenen

f) die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Erziehung von Kindern und
Jugendlichen.

(3) Zur Erfullung der Satzungszwecke kann der niedersachsische E
Verband insbesondere

a) hauptamtliche Mitarbeiter/innen anstellen,

b) Bildungs-, Tagungs- und Freizeitstatten (Jugendheime) unterhalt
und betreiben, die der Ausbildung und der Fortbildung sowie der
Erholung Jugendlicher dieneberVerband ist berechtigt, solche
Einrichtungen anderen steuerbeginstigten Kérperschaften oder
Korperschaften offentlichen Rechts zur Benutzung fur deren
steuerbegunstigteZwecke zu Uberlassen.

c) diakonische Aufgaben wahrnehmen,
d) christliche Literatur und Arbeitshilfen herausgeben und verbreiter

e) Grundstticke erwerben, Gebaude errichten und mieten,

f) ferner im Rahmen seiner Zwecke durch Beschluss des Vorstands
der Vertreterversammlung besondere weitere Aufgaben tbernehme

c) die Verbindung der ihm angeschlossenen EC-Jugendarbeiten
untereinander,

d) die Bereitstellung von Hilfsmitteln fur die Arbeit der EC-
Jugendarbeiten,

e) die Veranstaltung von Seminaren, sportlichen Veranstaltungen,
Tagungen und Fort- und WeiterbildungsmalRnahmen, insbesondere
Schulung und Ausbildung von Jugendlichen und Erwachsenen,

f) die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Erziehung von Kindern und
Jugendlichen.

(3) Zur Erfullung der Satzungszwecke kann der niederséachsische E
Verband insbesondere

a) hauptamtliche Mitarbeiter/innen anstellen,

b) Bildungs-, Tagungs- und Freizeitstatten (Jugendheime) unterhalt
und betreiben, die der Ausbildung und der Fortbildung sowie der
Erholung Jugendlicher dieneter Verband ist berechtigt, solche
Einrichtungen anderen steuerbegiinstigten Kérperschaften oder
Korperschaften offentlichen Rechts zur Benutzung fur deren
steuerbegunstigteZwecke zu Uberlassen;

c) diakonische Aufgaben wahrnehmen,
d) christliche Literatur und Arbeitshilfen herausgeben und verbreiter
e) Werbemittel herausgeben und verbreiten,

f) Grundstiicke erwerben, Gebaude errichten und mieten,

g) ferner im Rahmen seiner Zwecke durch Beschluss des Vorstands
der Vertreterversammlung besondere weitere Aufgaben Ubernehme
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8§ 3 Selbstlosigkeit

(1) Der Niederséachsische EC-Verband ist selbstlos tatig; er verfolgt
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Die Mittel des Niedersachsischen EC-Verbandes durfen nur fir (
satzungsmafigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erlalte

dieserihrer-Eigensehdieine Zuwendungen aus Mitteln des

Niedersdchsischen EC-Verbandes.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verb
fremd sind oder durch unverhaltnismafig hohe Vergitungen begin
werden. Ehrenamtlich tatige Personen haben Anspruch auf Ersatz i
nachgewiesenen Auslagen und Aufwendungen. Der Ersatz von
Aufwendungen und Auslagen kann jedoch auch auf der Basis paus
Kostenerstattung erfolgen.

§ 3 Selbstlosigkeit

(1) Der NiedersachsischieC-Verband ist selbstlos tatig; er verfolgt nic
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Die Mittel des Niedersachsischen EC-Verbandes durfen nur fur ¢
satzungsmaligen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalte
keine Zuwendungen aus Mitteln des Niedersachsischen EC-Verban

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verb
fremd sind oder durch unverhéaltnismalilig hohe Vergutungen begiin
werden. Ehrenamtlich tatige Personen haben Anspruch auf Ersatz i
nachgewiesenen Auslagen und Aufwendungen. Der Ersatz von
Aufwendungen und Auslagen kann jedoch auch auf der Basis paus
Kostenerstattung erfolgen.

'§ 4 Mitgliedschaft, Recht auf Namensfiihrunga

(1) Mitglied des Niedersachsischen EC-Verbandes kann jede
Jugendgruppe in den Landern Niedersachsen und Bremen werden,
mindestens drei Mitglieder hat und diese Satzung anerkennt.

(2) Uber die Aufnahme einer Jugendgruppe als Mitglied des
Niedersachsischen EC-Verbandes entscheidetorschlag des
Vorstandgie Vertreterversammlung.

8 4 Ortsbezogener Beitritt und ortsunabhangige Mitgliedschaften
(1) Ortsbezogener Beitritt

a) Mitglied des Niederséchsischen EC-Verbandes kann jede
Jugendgruppe in den Bundeslandern Niedersachsen und Bremen W
die mindestens drei EC-Ort-Mitglieder hat und diese Satzung anerk

b) Fir die Aufnahme als Mitglied des Niedersachsischen EC- Verbg
stellt die jeweilige Jugendgruppe einen Aufnahmeantrag in Textforn
den Geschaftsfihrenden Vorstand des Niedersachsischen EC-Verb
Uber den Aufnahmeantrag entscheidet im ersten Schritt die

Vertreterversammlung des Niedersachsischen EC-Verbandes. Der
Geschaftsfihrende Vorstand leitet daraufhin den Aufnahmeantrag g
Deutschen EC-Verband weiter. Die endgultige Aufnahme erfolgt du
Mehrheitsbeschluss der Vertreterversammlung des Deutschen EC-
Verbandes nur im Einvernehmen mit den zustandigen Organen des
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Landesverbandes. Die Jugendgruppe fihrt nach der Aufnahme die
Bezeichnung Jugendarbeit "Entschieden fur Christus" (EC).

c) Die EC-Jugendarbeit besteht aus EC-Ort-Mitgliedern. EC-Ort-
Mitglieder, die sich nicht mehr aktiv an der Jugendarbeit beteiligen,
konnen stattdessen EC-Supporter ohne Stimmrecht werden. Dies g
sinngemal auch fur solche Personen, die dem EC freundschatftlich
verbunden sind.

(2) Ortsunabhangige Mitgliedschaften

a) Einzelpersonen konnen EC-Land-Mitglied werden. Die Gruppe df
EC-Land-Mitglieder ist gemeinsam Mitglied des Niedersachsischen
Verbandes analog zu 84 Abs. 1a und 1d.

b) EC-Land-Mitglied kann werden, wer das EC-Versprechen und dig
EC-Grundsatze bejaht und ortsunabhangig mit der EC-Arbeit verbur
sein mochte. Uber den Mitgliedsantrag entscheidet der
Geschaftsfihrende Vorstand.

c) EC-Land-Mitglied kann auch werden, wer EC-Mitglied in einer EC
Jugendarbeit ist und vor Ort verabschiedet worden ist und die Aufng
als EC-Land-Mitglied beantragt. Uber den Antrag entscheidet der
Geschaftsfihrende Vorstand.

d) Bei Aufnahme eines EC-Land-Mitglieds wird dies beim Deutsche
EC-Verband vom Geschéftsfihrenden Vorstand gemeldet.
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(3) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn din Mitglid(xt]seinen Austritt, der
jederzeit ohne Kundigung erfolgen kann, gegenuber dem Vorstand

(Vorsitzenden) erkléart, oder wenn der Vorstand den Ausschluss eing
Mitglieds wegen nicht satzungsgemalien Verhaltens beschliel3t.

§ 5 Austritt

(1) Der Austritt einer EC-Jugendarbeit kann durch Beschluss einer
Mehrheit von 3/4 ihrer EC-Ort-Mitglieder jeweils zum Ende eines
Kalenderjahres erfolgen. Der Austrittsbeschluss ist formlos schriftlic
dem Geschaftsfuhrenden Vorstand des EC-Landesverbandes mitzy
Dieser leitet dann den Austrittsbeschluss weiter an den Deutschen
Verband.

(2) Die EC-Land-Mitglieder richten ihre Austrittserklarung formlos
schriftlich an den Geschaftsfuhrenden Vorstand des EC-
Landesverbandes, der den Austritt dann an den Deut&ssterband
weiterleitet. Ein Austritt ist jederzeit moglich.

8§ 6 Ausschluss

(1) Der Ausschluss einer EC-Jugendarbeit ist moglich, wenn sie sic
nicht an die Satzung des EC-Landesverbandes oder des Deutscher
Verbandes halt.

(2) Zum Ausschluss ist der Beschluss des Vorstands des EC-
Landesverbandes mit einer &hrheit der teilnehmenden
Stimmberechtigten erforderlich. Die EC-Jugendarbeit hat das Recht
Vorstand gehort zu werden.

(3) Einzelne Mitglieder einer EC-Jugendarbeit kdnnen aus den gleiq
Grinden (Abs. 1) durch Beschluss des Vorstandes des EC-
Landesverbandes ausgeschlossen werden, falls die EC-Jugendarbe
einem Mitglied gegenuber nicht durchsetzen kann. Es ist ein Antrag
Textform unter Darlegung der Umstande dem Vorstand des EC-
Landesverbandes vorzulegen. Vor dem Ausschluss sind die Mitglied
der ortlichen EC-Jugendarbeit anzuhdren.

(4) Der Ausschluss von EC-Land-Mitgliedern nach 8§ 4 Abs. 2 erfolg
analog zu Absatz 1 und 2 durch 2/3-Mehrheit der teilnehmenden
Stimmberechtigten des Vorstandes.
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(4) Eine Jugendgruppe ist erst nach Aufnahme durch die
SHUWUHWHUYHUVDPPOXQJ EHUHFKWLJW
&KULVWXV:3 (& X I« KUHQ %HL $XVWULW

Recht. Die Bezeichnung ist ggf. auch im Vereinsregister zu I6schen

8 7 Recht zur Namensfihrung und Nutzung des EC-Logos

(1) Die EC-Kreisverbénde und die EC-Jugendarbeiten erhalten vom
Deutschen EC-Verband das Recht, die Bezeichnung Jugendarbeit
A(QWVFKLHGHQ l+U &KULVWXV™ (& ]X I+K
EC-Zeichen (Logo) zur Kennzeichnung ihrer Arbeit zu nutzen.

(2) Eine EC-Jugendarbeit ist nach Austritt oder Ausschluss nicht mg
zur Fuhrung des EC-Zeichens in Verbindung mit der Formulierung

(QWVEKLHGHQ U &KULVWXV E]Z PLW (
Benutzung des gesetzlich geschiitzten Logos berechtigt. Namen mi
derartigen Verbindungen sind auch im Vereinsregister zu léschen, g
die EC-Jugendarbeit im Vereinsregister eingetragen ist.

8§15Mitgliedsbeitrage

Jede EC-Jugendarbeit als Mitglied des Niedersachsischen EC-VerQ
hat einen Jahresbeitrag zu leisten, der sich nach der Zahl der Mitgli
der EC-Jugendarbeit berechnet.

§ 8Mitgliedsbeitrageiks]

Zur Durchfihrung seiner satzungsgemafien Aufgaben erhebt der
Niedersachsische EC-Verband von den ihm angeschlossenen EC-(
Mitgliedern und EC-Land-Mitgliedern einen Mitgliedsbeitrag. Die
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Mitgliedsbeitrage sind jahrlich an den Niederséachsischen EC-Verba
entrichten.

8 5 Gliederung des Niederséachsischen EC-Verbandes

(1) Der Niederséachsische EC-Verband ist in Kreisverbande gegliedg¢
Sie sind rechtlich unselbstandig und umfassen mehrere EC-
Jugendarbeiten, die der Niederséchsische EC-Verband ihnen jewei
zuordnet.

(2) Inre Tatigkeit richtet sich nach der KreisverbandsordnéngyJAbs.
1 Buchstabe f).

§ 9Gliederung des NiedersachsischelBC-Verbandes

(1) Der Niederséchsische EC-Verband ist in Kreisverbéande
Netzwerkegegliedert. Sie sind rechtlich unselbstandig und umfasser
mehrere EC-Jugendarbeiten, die der Niederséachsische EC-Verbang
jeweils zuordnet.

(2) Die Tatigkeit der Kreisverbande richtet sich nach der
Kreisverbandsordnun@ 17Abs. 1 Buchstabe f).

8§ 6 Verbandsleitung

Die Leitung des Niedersachsischen EC-Verbandes obliegt
a) dem Vorstand,

b) dem Geschéftsfihrenden Vorstand,

c) der Vertreterversammlung

§ 10 Organe des Niedersachsischen EC-Verbandes

Die Organe des Niedersachsischen EC-Verbandes sind
a)derVorstand,

b) derGeschaftsfuhrende Vorstand,

c) die Vertreterversammlung.
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§ 7 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus

a) dem/der Vorsitzenden,

b) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden,
c) dem/der Schatzmeister/in,

d) den Vorsitzenden der Kreisverbande,

e) den vom Niedersachsischen EC-Verband und/oder von den
evangelischen Landeskirchen fur ihre Tatigkeit im Niedersachsischg
EC-Verband angestellten Jugendreferenten/Jugendreferentinnen, s
mindestens ein 50%iger Anteil ihrer Stelle Aufgaben im Rahmen de
Landes- oder eines Kreisverbandes umfasst oder sie mit der Leitun
der Stellvertretenden Leitung von Projekt- bzw. Stadtteilarbeiten bef
sind den vom Niedersachsischen EC-Verband angestellten
Heimleitern/Heimleiterinnen,

f) den Vorsitzenden der Gemeinschaftsverbande, in denen der Verh
arbeitet,

g) den Leitern/Leiterinnen der von der Vertreterversammlung bestat
Arbeitskreise und Beirate (8 11 Abs. 1 Buchstabe f),

h) bis zu sechs von der Vertreterversammlung zu wéahlenden
Beisitzern/Beisitzerinnen,

i) je einem der Vertreter/Vertreterinnen des Niedersachsischen EC-
Verbandes fur die Vertreterversammlung des Deutschen

-XJHQGYHUEDQGHV A(QWVFKLHGHQ I*U &
Vertreter/Vertreterinnen des Niederséchsischen EC-Verbandes in d
Landesjugendkammer der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und in
AEJN.

§ 11Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus

a) dem/der Vorsitzenden,

b) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden,

c) dem/der Schatzmeister/in,

d) den Vorsitzenden der Kreisverbande Netzwerkge

e) den Geschaftsfiuhrenden Referent/innen des EC-Landesverband

f) einem/einer Jugendreferent/in, die beim Niedersachsischen EC-
Verband angestellt und auf Landesverbandsebene tatig ist,

g) einem/einer Jugendreferent/in pro Kreisverband oder Netzwerk, |
dem mindestens ein/e eigene/r, beim Niedersachsischen EC-Verba
angestellte/r Jugendreferent/in tétig ist; die/der Jugendreferent/in m
beim Niedersachsischen EC-Verband angestellt sein,

h) einem/einer Jugendreferent/in, die beim Niedersachsischen EC-
Verband angestellt und im Landesverband in spezifischen
Arbeitsbereichen tatig ist.

i) den Vorsitzenden der Gemeinschaftsverbande, in denen der Verh
arbeitet,

|) den Leiter/innen der von der Vertreterversammlung bestatigten
Arbeitskreise und Beirate (& Abs. 1 Buchstabe f),

k) bis zu sechs von der Vertreterversammlung zu wéahlenden
Beisitzer/innen,

) je einem/einer der Vertreter/innen des Niedersachsischen EC-
Verbandes fur die Vertreterversammlung des Deutschen
-XJHQGYHUEDQGHV A(QWVFKLHGHQ I*U &
Vertreter/innen des Niederséchsischen EC-Verbandes in der
Landesjugendkammer der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und in
aejn
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Die Vorstandsmitglieder zu d) kénnen sich durch ein anderes Mitglié
des Kreisverbandsvorstands, die Vorstandsmitgliedey)durch die
Verbandsinspektoren/Verbandsinspektorinnen oder einen benannte
Vertreter/eine benannte Vertreterin aus ihrem Verband, die
Vorstandsmitglieder zb) durch ein anderes Mitglied ihres
Arbeitskreises/Beirates vertreten lassen.

(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der
Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/der
Schatzmeister/in, wobei jeweils zwei Vorstandsmitglieder den Verei
vertreten.

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes gem. § 26 BGB vorzeitig aus
seinem Amt aus, ist der Vorstand gem. Abs. 1 berechtigt, das Amt [
zur Ersatzwahl durch die nachste Vertreterversammlung, durch
Bestellung eines Ersatzmitglieds aus dem Kreis der Vorstandsmitgli
gem. Abs. 1 djy) und i)kommissarisch zu besetzen.

(3) Fur die Ausfiihrung der Geschéfte der Bildungs- und Tagungssti
kann der Vorstand besondere Vertreter/innen bestellen (§ 30 BGB).

Die Vorstandsmitglieder zu d) kdnnen sich durch ein anderes Mitglié
des Kreisverbandsvorstands, die Vorstandsmitgliederdurch die
Verbandsinspektor/innen oder eine/n benannte/n Vertreter/in aus ih
Verband, die Vorstandsmitglieden |) durch ein anderes Mitglied ihres
Arbeitskreises/Beiratedje VVorstandsmitglieder zu f), g), h) durch ein
anderes entsprechendes Mitglied des Jugendreferenternvedraten
lassen.

Die Mitglieder des Jugendreferententeams wahlen aus ihren Reiher
den/die Vertreter/in gemal f), g), h) fur 1 Jahr.

(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der
Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/der
Schatzmeister/in, wobei jeweils zwei Vorstandsmitglieder den Verei
vertreten.

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes gem. § 26 BGB vorzeitig aus
seinem Amt aus, ist der Vorstand gem. Abs. 1 berechtigt, das Amt [
zur Ersatzwahl durch die nachste Vertreterversammliung durch
Bestellung eines Ersatzmitglieds aus dem Kreis der Vorstandsmitgli
gem. Abs. 1 d), k) und I) kommissarisch zu besetzen.

(3) Fur die Ausfiihrung der Geschéfte der Bildungs- und Tagungsst
kann der Vorstand besondere Vertreter/innen bestellen (§ 30 BGB).
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(4) An den Sitzungen des Vorstandes konnen beratend teilnehmen:

a) Die nicht unter Abs.& genannten
Jugendreferenten/Jugendreferentinnen des Niedersachsischen EC+
Verbandes.

b) Die nicht unter Abs. Lgenannten Vertreter/innen des
Niedersachsischen EC-Verbandes fur die Vertreterversammlung de
'"HXWVFKHQ -XJHQGYHUEDQGHV A(QWVFK

c) Die nicht unter Abs. Llgenannten Vertreter/innen des
Niedersachsischen EC-Verbandes in der Landesjugendkammer det
luth. Landeskirche Hannovers und in dérJN.

d) Die Mitglieder des Vorstands des Deutschen Jugendverbandes
A(QWVFKLHGHQ .U &KULVWXV3 (& H 9
EC-Jugendarbeit des Niedersachsischen EC-Verbandes sind.

(4) Beratende Mitglieder des Vorstands sind:

a) die nicht unter Abg. f-h) genannten
Jugendreferenten/Jugendreferentinnen des Niedersachsischen ECH
Verbandes

b) die bei einem der in Niedersachsen ansassigen
Gemeinschaftsverbande angestellten Jugendreferent/innen mit eing
Schwerpunkt in einer EC-Ort-/ Kreisverbands-/Netzwerkarbeit,

c) die nicht unter Abs. 1) genannten Vertreter/innen des
Niedersachsischen EC-Verbandes fur die Vertreterversammlung de
'"HXWVFKHQ -XJHQGYHUEDQGHV A (QWsWHK
deren Stellvertreter/innen,

d) die nicht unter Abs. 1) genannten Vertreter/innen des
Niedersachsischen EC-Verbandes in der Landesjugendkammer der
luth. Landeskirche Hannovers und in defn sowie deren
Stellvertreter/innen,

€) die Mitglieder des Vorstands des Deutschen Jugendverbandes
A(QWVFKLHGHQ I+UV&Kdddel sl Sie (tglidd einer
EC-Jugendarbeit des Niedersachsischen EC-Verbandes sind

f) die vom Niedersachsischen EC-Verband angestellte Hausleitung
EC-Jugendbildungs- und Tagungsstatte,

g) der Datenschutzbeauftragte des Niedersachsischen EC-Verband
weitere vom Vorstand berufene Beauftragte.
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8 8 Geschaéftsfuhrender Vorstand
(1) Zum Geschaftsfihrenden Vorstand gehdren:

a) der/die Vorsitzende,
b) der/die stellvertretende Vorsitzende,
c) der/die Schatzmeister/in,

d) bis zu vier Beisitzern/Beisitzerinnen aus dem Kreis der
Vorstandsmitglieder zu  Buchstaberl, h und i.

(2) Der/Die Leitende Jugendreferent/in nimam den Sitzungen des

Geschéftsfihrenden Vorstands beratend teil.

§ 12Geschaftsfuhrender Vorstand
(1) Zum Geschaéftsfihrenden Vorstand gehdren:

a) der/die Vorsitzende,
b) der/die stellvertretende Vorsitzende,
c) der/die Schatzmeister/in,

d) bis zu vier Beisitzern/Beisitzerinnen aus dem Kreis der
Vorstandsmitglieder zu 81 Abs. 1 Buchstabed, k und I.

(2) Die Geschaftsfuhrenden Referent/innen nehareden Sitzungen

des Geschaftsfuhrenden Vorstands beratend teil.
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8§ 9 Vertreterversammlung
(1) Die Vertreterversammlung setzt sich zusammen aus

a) dem Vorstand,
b) den Vertretern devlitglieder (EC-Jugendarbeiten).

(2) JedeEC-Jugendarbeit kann auf je zehn angefandgéngieder
eine/n stimmberechtigte/n Vertreter/in entsenden. Mal3gebend ist di
Zahl derMitglieder der EC-Jugendarbeiti Beginn des Kalenderjahreg
in dem die Vertreterversammlung stattfindet. Vertreter/in kann nur e
Mitglied der EC-Jugendarbesein.

Alt 84 Abs. 6:
{6) Die-Rechte eines-Mitgheds {EC-Jugendarbeit) Antrage zu-stelle

§ 13 Vertreterversammlung
(1) Die Vertreterversammlung setzt sich zusammen aus

a) dem Vorstand,
b) den Vertretern der EC-Jugendarbeiten
c) und der Vertretung der EC-Land-Mitglieder

(2) Jede EC-Jugendarbeit kann auf je zehn angefamgeqit-
Mitglieder eine/n stimmberechtigte/n Vertreter/in entsenden. Mal3ge
ist die Zahl deEC-Ort-Mitgliederder EC-Jugendarbeium 31.12. des
Vorjahres in dem die Vertreterversammlung stattfindet. Vertreter/in
kann nur eirEC-Ort-Mitglied der jeweiligen EC-Jugendarbsginund
soll ein/e Ehrenamtliche/r sein

(3) Die auf der Vertreterversammlung teilnehmeng@€n_and-
Mitglieder wéahlen auf je zehn angefangene EC-Land-Mitglieder eing
Person, die sie als stimmberechtigte/n Vertreter/in entsenden.
Maf3gebend ist die Zahl der EC-Land-Mitglieder zu Beginn des
Kalenderjahres, in dem die Vertreterversammlung stattfindet.
Vertreter/in kann nur ein EC-Land-Mitglied sein und soll ein/e
Ehrenamtliche/r sein.

(4) Wenn bis zum Beginn der Vertreterversammlung keine schriftlicl
Angaben Uber den Stand der EC-Ort-Mitglieder zum 31.12. des
Vorjahres vorliegen, weil der jahrliche Fragebogen nicht abgegeben
worden ist, und dem EC-Landesverband damit keine aktuellen
Mitgliederzahlen vorliegen, hat der EC-Ort 1 Stimme auf der
Vertreterversammlung.
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§ 10 Wahlen

(1) Die in§ 7Abs. 1 Buchstaben a bis c und i aufgefihrten
Vorstandsmitglieder und die Beisitzer/innen im Geschéftsfihrenden
Vorstand(§ 8 Buchstabe d) werden auf die Dauer von vier Jahren
gewabhilt.

Von den Beisitzern/Beisitzerinnen im Vorstand und im
Geschaftsfiuhrenden Vorstand soll in jedem zweiten Jahr jeweils dig
Halfte gewahlt werden.

(2) Bei der Wahl von Vorstandsmitgliedern i.S. V@i Abs. 1
Buchstabe a bis c ist fur jedes Amt ein gesonderter Wahlvorgang
vorzunehmen.

Gewabhlt ist, werdie Stimmernvon mindestens zwei Drittelter auf Ja
oder Nein lautenden Stimmeler anwesenden Stimmberechtigten erh
Wird diese Mehrheit in zwei Wahlgangen von keinem Bewerber/keir
Bewerberin erreicht, so ist gewahlt, wer in weiteren Wahlgangen die
Stimmen von mehr als der Halfte der anwesenden Stimmberechtigt
erhalt. Sind mehr als zwei Bewerber/innen vorhanden, so scheidet
jedem weiteren Wahlgang der/die Bewerber/in aus, der/die im

vorausgehenden Wahlgang die wenigsten Stimmen erhalten hat.

§ 14Wahlen und Berufungen

(1) Die in§ 11Abs. 1 Buchstaben a bissowie kaufgefiihrten
Vorstandsmitglieder, die Beisitzer/innen im Geschaftsfuhrenden
Vorstand(§ 12Buchstabe dynd die Vertreter/innen und
Stellvertreter/innen fur die Vertreterversammlung des Deutschen E(
Verbandes werden von der Vertreterversammaurfgdie Dauer von vie
Jahren gewahlt.

Von den Beisitzer/innen im Vorstand und im Geschéftsfihrenden
Vorstand soll in jedem zweiten Jahr jeweils die Halfte gewahlt werdg

Die Wahl mehrerer Personen fiir gleiche Aufgaben in einem Wahlga
ist maglich. Gewabhlt ist, wer die meisten der Ja-Stimmen erhalt.

Bei Stimmengleichheit ist eine Stichwahl erforderlich.

(2) Bei der Wahl von Vorstandsmitgliedern i.S. v®fh1Abs. 1
Buchstabe a bis c ist fur jedes Amt ein gesonderter Wahlvorgang
vorzunehmen.

Gewahlt ist, wer didaStimmenvon mindestens zwei Dritteln der
teilnehmendeiStimmberechtigten erhalt. Wird diese Mehrheit in zwe
Wahlgangen von keinem/keiner Bewerber/in erreicht, so ist gewahlt
in weiteren Wahlgéangen die Ja-Stimmen von mehr als der Halfte de
teilnehmendeisStimmberechtigten erhélt. Sind mehr als zwei
Bewerber/innen vorhanden, so scheidet bei jedem weiteren Wahlga
der/die Bewerber/in aus, der/die im vorausgehenden Wahlgang die
wenigsten Stimmen erhalten hat.
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(B)-Fir-alle-anderen-Wahlen-gilt:

]Die Wahl mehrerer Personen fur gleiche Aufgaben in einem Wahlgg
ist maglich. Gewabhlt sind die Personen, die die meisten Stimmen
erhalten.

Bei Stimmengleichheit ist eine Stichwabhl erfordertk}m.

(4) Die im Absatz 1 bestimmte Dauer verkurzt sich, wenn die
Vertreterversammlung, in der eine Neuwahl vorzunehmen ist, vor A
von vier Jahren stattfindet. Sie verlangert sich entsprechend, wenn
betreffende Vertreterversammlung erst nach Ablauf von vier Jahren
zusammentrifft.

(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstanai$er-des-Geschéaftstihrenden
Verstandsoder ein/e Rechnungsprifer/in vor Ablauf seiner/inrer

Wabhlperiode aus, so kann in der nachsten Vertreterversammlung f(j
Rest der Wahlperiode eine Ersatzwahl vorgenommen werden.

(6) Die Mitglieder der Beirate und Arbeitskreisel(BAbs. 1 Buchstabe
f) werden vom Vorstand fir die Dauer von 4 Jahren berufen.

(3) Die im Absatz 1 bestimmte Dauer verkirzt sich, wenn die
Vertreterversammlung, in der eine Neuwahl vorzunehmen ist, vor A
von vier Jahren stattfindet. Sie verlangert sich entsprechend, wenn
betreffende Vertreterversammlung erst nach Ablauf von vier Jahren
zusammentrifft.

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstands oder ein/e Rechnungsprtfel
vor Ablauf seiner/inrer Wahlperiode aus, so kann in der nachsten
Vertreterversammlung fur den Rest der Wahlperiode eine Ersatzwa
vorgenommen werden.

(5) Die Mitglieder der Beirate und Arbeitskreisel(8Abs. 1 Buchstabe
f) werden vom Vorstand fiur die Dauer von 4 Jahren berdien,
Vertreter/innen und Stellvertreter/innen des Niedersachsischen EC-
Verbandes in der Landesjugendkammer der Ev.-luth. Landeskirche
Hannovers und in der aejn fur 3 Jahre.
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8 11 Aufgaben des Vorstands
(1) Die Aufgaben des Vorstands sind

a) die Leitung des Niederséachsischen EC-Verbandes und die Verwg
des Verbandsvermdégens,

b) die Vornahme aller erforderlichen Rechtsgeschatfte,
c) die Genehmigung des Jahresabschlusses,
d) die Anstellung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen,

e) die Bestellung von besonderen Vertretern/Vertreterinnen i. S. deg
BGB,

f) die Bildung von Arbeitskreisen und Beiraten.

(2) Der Vorstand wird von dem/der Vorsitzenden, im Verhinderungs
von einem anderen Mitglied des Vorstands im Sinne von § 26 BGB
(siehe§ 7(2), jahrlich mindestens einmal mit einer Frist von 14 Tage
schriftlich oder auf elektronischem Weg zur Sitzung eingeladen.

8 15 Aufgaben des Vorstands
(1) Die Aufgaben des Vorstands sind

a) die Leitung des Niedersachsischen EC-Verbandes und die Verwg
des Verbandsvermogens,

b) die Vornahme aller erforderlichen Rechtsgeschatfte,

c) die Genehmigung des Jahresabschlusses,

d) die Anstellung von Mitarbeiter/innen,

e) die Bestellung von besonderen Vertreter/innen i. S. des § 30 BGE
f) die Bildung von Arbeitskreisen und Beiraten,

g) die Berufung von Beauftragten fir spezielle Themengebiete,

h) die Berufung der Vertreter/innen und Stellvertreter/innen des
Niedersachsischen EC-Verbandes in der Landesjugendkammer de
luth. Landeskirche Hannovers und in der aejn.

(2) Der Vorstand wird von dem/der Vorsitzenden, im Verhinderungs
von einem anderen Mitglied des Vorstands im Sinne von 8§ 26 BGB
(sieheg 11 Abs. 2, jahrlich mindestens einmal mit einer Frist von 14
Tagen schriftlich oder auf elektronischem Weg zur Sitzung eingelad
Hierfar gilt:

a) Vorstandssitzungen kénnen auch als virtuelle oder hybride
Versammlung durchgefiihrt werden.

b) Ob die Vorstandssitzung in Prasenz oder als virtuelle oder hybrid
Versammlung durchgefihrt wird, entscheidet der Geschéftsfiihrend
Vorstand.
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(3) Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn wenigstens die Halfte sei
Mitglieder anwesend ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Beschliisse des Vorstandes K
auch durchschriftliche oder Abstimmung auf elektronischem Weg
gefasst werden, wenn drei Flnftel aller Vorstandsmitglieder ihre
Zustimmung zu dem Beschluss innerhalb von zwei Wochen schriftli
oder auf elektronischem Weg erkléaren. Der Geschéftsfihrende Vorg
stellt das Abstimmungsergebnis fest und unterrichtet dartiber die
Vorstandsmitglieder.

c) Wird eine hybride oder virtuelle Versammlung einberufen, so muyg
bei der Einberufung auch angegeben werden, wie die Mitglieder ihrg
Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation austben kénne

(3) Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn wenigstens die Hélfte sei
Mitgliederteilnehmendst und davorwenigstens zwei Drittel
Ehrenamtliche sindBei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrh
derteilnehmendeMitglieder. Beschlisse des Vorstandes kdnnen au
durch schriftliche Abstimmung odéurch Abstimmung auf
elektronischem Wegefasst werden, wenn drei Finftel aller
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss innerhalb
zwei Wochen schriftlich oder auf elektronischem Weg erklaren. Der
Geschaftsfihrende Vorstand stellt das Abstimmungsergebnis fest u
unterrichtet dartiber die Vorstandsmitglieder.

§ 12 Aufgaben des Geschaftsfihrenden Vorstands

(1) Die Aufgaben des Geschaftsfihrenden Vorstands sind
a) die Durchfuihrung der Geschafte des Niedersachsischen EC-Verl;
soebdop el e coe oc o ils

b) die Vornahme von Aufgaben, die der Vorstand ihm tbertragt ode
Uberlasst.

(2) Der Geschéftsfuhrende Vorstand tritt nach Bedarf zusammen.

(3) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit aller Mitglieg
Das kann auch schriftlich oder per Abstimmung auf elektronischem
geschehen. Die so gefassten Beschliisse sind in der Niederschrift O
nachste Sitzung des Geschaftsfihrenden Vorstandes aufzunehmen

§ 16Aufgaben des Geschéftsfuhrenden Vorstands
(1) Die Aufgaben des Geschéftsfihrenden Vorstands sind

a) die Durchfuhrung der Geschafte des Niedersachsischen EC-
Verbandes,

b) die Vornahme von Aufgaben, die der Vorstand ihm tbertragt ode
Uberlasst.

(2) Der Geschéftsfuhrende Vorstand tritt nach Bedarf zusammen.

(3) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit aller Mitglieg
Das kann auch schriftlich oder per Abstimmung auf elektronischem
geschehen. Die so gefassten Beschlisse sind in der Niederschrift {
nachste Sitzung des Geschaftsfihrenden Vorstandes aufzunehmen
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8 13 Aufgaben der Vertreterversammlung

(1) Die Aufgaben der Vertreterversammlung umfassen insbesonder

a) die Wahl des Vorstands (8§ 7 Buchstales c und )y der
Beisitzer/innen des Geschaftsfuhrenden Vorstands sowie der
Rechnungsprufer/innen und der Ver-treter/innen fir die
Vertreterversammlung des Deutschen EC-Verbandes,

b) die Bestatigung der vom Vorstand gebildeten Arbeitskreisen, die
Entgegennahme des vom Vorstand vorzulegenden Jahresberichts (
Kassenberichts,

c) die Beschlussfassung uber die Entlastung des Vorstands fur die
Geschafts- und fur die Kassenfihrung,

d) die Beschlussfassung tiber Anderungen der Satzung und tber di
Auflésung des Niedersachsischen EC-Verbandes,

e) die Festsetzung der Hohe der Mitgliedsbeitrage,
f) die Beschlussfassung tber die Kreisverbandsordnung,
g) die Beratung und ggf. Beschlussfassung uber Antrage.

(2) Die Vertreterversammlung ist mindestens einmal im Jahr mit ein
Frist von wenigstens vier Wochen schriftlich oder auf elektronischer
Weg von dem/der Vorsitzenden oder von einem anderen Mitglied d¢
Geschaftsfihrenden Vorstands einzuberufen.

§ 17 Aufgaben der Vertreterversammlung
(1) Die Aufgaben der Vertreterversammlung umfassen insbesonder

a) die Wahl des Vorstands (8 7 Buchstales c und k der
Beisitzer/innen des Geschéftsfiuhrenden Vorstands sowie der
Rechnungsprufer/innen und der Vertreter/innen fur die
Vertreterversammlung des Deutschen EC-Verbandes,

b) die Bestatigung der vom Vorstand gebildeten Arbeitskreisen,

c) die Entgegennahme des vom Vorstand vorzulegenden Jahresber
und des Kassenberichts,

d) die Beschlussfassung Uber die Entlastung des Vorstands fir die
Geschafts- und fur die Kassenfihrung,

e) die Beschlussfassung iiber Anderungen der Satzung und uber dig
Auflésung des Niedersachsischen EC-Verbandes,

f) die Festsetzung der Hohe der Mitgliedsbeitrage,
g) die Beschlussfassung tber die Kreisverbandsordnung,
h) die Beratung und ggf. Beschlussfassung tUber Antrage.

(2) Die Vertreterversammlung ist mindestens einmal im Jahr mit ein
Frist von wenigstens vier Wochen schriftlich oder auf elektronischen
Weg von dem/der Vorsitzenden oder von einem anderen Mitglied d¢
Geschaftsfihrenden Vorstands einzuberufgarfur gilt:

a) Die Vertreterversammlung kann auch als virtuelle oder hybride
Versammlung durchgefiihrt werden.

b) Ob die Versammlung in Prasenz oder als virtuelle oder hybride
Versammlung durchgefihrt wird, entscheidet der Geschéftsfuhrend
Vorstand.
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(3) Alle Mitglieder der EC-Jugendarbeiten kénnen an der
Vertreterversammlung beratend teilnehmen.

(4) Antrage sind dem/der Vorsitzenden oder einem anderen Mitglieg
Vorstandes im Sinne von 8 26 BG8ehe § 7 () spatestens 14 Tage
vor der Vertreterversammlung schriftlich einzureichen. Spater
eingehende Antrage kdénnen nur behandelt werden, wenn zwei Dritt
anwesenden stimmberechtigten Personen zustimmen. Davon
ausgenommen sind Antrage, deren Beschlussfassung einer qualifiz
Mehrheit bedarf.

(5) Die Vertreterversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens
Viertel der stimmberechtigten Personen anwesend ist.

Ist eine Vertreterversammlung nicht beschlussfahig, weil zu wenig
stimmberechtigte Personen erschienen sind, so ist eine weitere, mit
gleicher Tagesordnung einberufene Vertreterversammlung ohne
Rucksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfahig. In der erng
Einladung ist auf diese Satzungsbestimmung hinzuweisen.

c) Wird eine hybride oder virtuelle Versammlung einberufen, so mug
bei der Einberufung auch angegeben werden, wie die Mitglieder ihrg
Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation austben kénne

(3) Alle EC-Ort-Mitgliederder EC-Jugendarbeitealle EC-Land-
Mitglieder sowie die beratenden Mitglieder des Vorstddisien an der
Vertreterversammlung beratend teilnehmen.

(4) Antrage sind dem/der Vorsitzenden oder einem anderen Mitglieg
Vorstandes im Sinne von § 26 BG8ghe § 11 Abs.)XSpéatestens 14
Tage vor der Vertreterversammlung schriftlich einzureichen. Spater
eingehende Antrage kdnnen nur behandelt werden, wenn zwei Dritt]
teilnehmendeistimmberechtigten Personen zustimmen. Davon
ausgenommen sind Antrage, deren Beschlussfassung einer qualifiz
Mehrheit bedarf.

(5) Die Vertreterversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens
Viertel der stimmberechtigten Persorieiinehmendst.

Ist eine Vertreterversammlung nicht beschlussfahig, weil zu wenig
stimmberechtigte Personen erschienen sind, so ist eine weitere, mit
gleicher Tagesordnung einberufene Vertreterversammlung ohne
Rucksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfahig. In der erng
Einladung ist auf diese Satzungsbestimmung hinzuweisen.

(6) Die Vertreterversammlung fasst ihre Beschliisse mit der Mehrhe
auf Ja oder Nein lautenden Stimmen @édnehmenden
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(6) Die Vertreterversammlung fasst ihre Beschliisse mit der Mehrhe
auf Ja oder Nein lautenden Stimmen der anwesenden stimmberech
Personen, soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt ist.

Fur Beschlisse Uber Anderungen der Satzung ist eine Stimmenmet
von zwei Dritteln, fur einen Beschluss uber die Auflosung des
Niedersachsischen EC-Verbandes eine Stimmenmehrheit von drei
Vierteln erforderlich.

Bei der Beschlussfassung Uber die Entlastung des Vorstands (Abs.
Buchstabe) sind nur die Vertreter/innen der EC-Jugendarbeiten
stimmberechtigt.

(7) Uber die Vertreterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen
von dem/der Vorsitzenden sowie einem weiteren Vorstandsmitglied
dem/der Protokollfiihrer/in zu unterschreiben.

stimmberechtigten Personen, soweit in der Satzung nichts anderes
bestimmt ist.

Fur Beschlusse uber Anderungen der Satzung ist eine Stimmenmet
von zwei Dritteln, fir einen Beschluss tber die Auflosung des
Niedersachsischen EC-Verbandes eine Stimmenmehrheit von drei
Vierteln erforderlich.

Bei der Beschlussfassung Uber die Entlastung des Vorstands (Abs.
Buchstabel) sind nur die Vertreter/innen der EC-Jugendarbeitene
der EC-Land-Mitgliedestimmberechtigt.

(7) Uber die Vertreterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen
von dem/der Vorsitzenden sowie einem weiteren Vorstandsmitglied
dem/der Protokollfihrer/in zu unterschreiben.

8§ 14 Leitung der Sitzungen

Die Sitzungen des Vorstands und des Geschaftsfiihrenden Vorstan
sowie der Vertreterversammlung leitet der/die Vorsitzende, der/die
stellvertretende Vorsitzende oder ein anderes Mitglied des
Geschaftsfihrenden Vorstands.

§ 18 Leitung der Sitzungen

Die Sitzungen des Vorstands und des Geschaftsfiilhrenden Vorstan
sowie der Vertreterversammlung leitet der/die Vorsitzende, der/die
stellvertretende Vorsitzende oder ein anderes Mitglied des
Geschaftsfihrenden Vorstands.

8 15 Mitgliedsbeitrage(neu § 8) ZAs. oben
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§ 16 Kassenverwaltung

(1) Die Buchfuhrung des Niedersachsischen EC-Verbandes ist nacl
kaufmannischen Grundsatzen zu fuhren. Dabei sind die Grundsatze
ordnungsmalfiger Buchfuhrung zu beachten. Soweit im Jahresabsc
Vermdgensgegenstande zu bewerten sind, sollen die steuerrechtlic
Bewertungsvorschriften angewandt werden.

(2) Geschatftsjahr ist das Kalenderjahr.

(3) Der/Die Schatzmeister/in sorgt fur die ordnungsgemale Fihrung
Bucher und Belege einschliel3lich der Abrechnungen der
Mitarbeiter/innen und Gberwacht sie. Nach Beendigung des
Geschaftsjahres sind eine Bilanz sowie eine Gewinn- und
Verlustrechnung aufzustellen, die - nach Genehmigung durch den
Vorstand - der Vertreterversammlung vorzulegen sind.

(4) Zur Prufung der Geschéftsfuhrung, der Rechnungsfihrung und ¢
Jahresabschlusses wahlt die Vertreterversammlung jedes Jahr eine
Rechnungsprufer/in auf die Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist
zweimal zuléssig. Die Rechnungspruifer/innen teilen das Ergebnis il
Prifung dem Vorstand und der Vertreterversammliung mit.

(5) An Mitglieder von Gremien des Verbandes, z.B. des Vorstandes
konnen angemessene Vergutungen gezahlt werden, insbesondere

Basis von mit diesen abgeschlossenen Anstellungsvertragen. Diese
haben ebenfalls Anspruch auf Ersatz ihrer nachgewiesenen
Aufwendungen und Auslagen. Aufwendungen und Auslagen kdnnel
auch auf der Basis pauschaler Regelungen ersetzt werden.

§ 19 Kassenverwaltung

(1) Die Buchfuhrung des Niedersachsischen EC-Verbandes ist nacl
kaufmannischen Grundsatzen zu fuhren. Dabei sind die Grundséatze
ordnungsmalfiger Buchfiihrung zu beachten. Soweit im Jahresabsc
Vermdgensgegenstande zu bewerten sind, sollen die steuerrechtlic
Bewertungsvorschriften angewandt werden.

(2) Geschatftsjahr ist das Kalenderjahr.

(3) Der/Die Schatzmeister/in sorgt fur die ordnungsgemaf3e Fihrun(
Blcher und Belege einschlie3lich der Abrechnungen der
Mitarbeiter/innen und Giberwacht sie. Nach Beendigung des
Geschaéftsjahres sind eine Bilanz sowie eine Gewinn- und
Verlustrechnung aufzustellen, die - nach Genehmigung durch den
Vorstand - der Vertreterversammlung vorzulegen sind.

(4) Zur Prufung der Geschaftsfihrung, der Rechnungsfiilhrung und ¢
Jahresabschlusses wabhlt die Vertreterversammlung jedes Jahr eine
Rechnungsprufer/in auf die Dauer von zwei Jahren. Wiederwabhl ist
zweimal zulassig. Die Rechnungsprufer/innen teilen das Ergebnis il
Prifung dem Vorstand und der Vertreterversammliung mit.

(5) An Mitglieder von Gremien des Verbandes, z.B. des Vorstandes
konnen angemessene Vergutungen gezahlt werden, insbesondere
Basis von mit diesen abgeschlossenen Anstellungsvertragen. Diese
haben ebenfalls Anspruch auf Ersatz ihrer nachgewiesenen
Aufwendungen und Auslagen. Aufwendungen und Auslagen kénnet
auch auf der Basis pauschaler Regelungen ersetzt wé&rderals
ehrenamtlich bezeichneten Vorstandsmitgliedern kdnnen auch
Vergutungen nach 8 3 Abs. 26a EStG gezahlt werden. Diese sind v
Geschaftsfihrenden Vorstand zu beschliel3en.
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8 17 Verbandsvermdgen

Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf Uberschisse oder das
Vermogen des Niedersachsischen EC-Verbandes, auch nicht bei ih
Austritt oder Ausschluss. Andererseits kann das Vermdgen der
Mitglieder Gber den Mitgliedsbeitrag hinaus nicht fur Verbindlichkeit
des Niedersachsischen EC-Verbandes beansprucht werden.

§ 20 Verbandsvermébgen

Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf Uberschiisse oder das
Vermoégen des Niedersachsischen EC-Verbandes, auch nicht bei ih
Austritt oder Ausschluss. Andererseits kann das Vermdgen der
Mitglieder Uber den Mitgliedsbeitrag hinaus nicht fur Verbindlichkeits
des Niedersachsischen EC-Verbandes beansprucht werden.

§ 18 Vermogenshindung

(1) Bei Auflosung oder Aufhebung des Niederséchsischen EC-
Verbandes oder bei Wegfalkines-bisherigen-Zweckdllt das nach
Erfullung aller Verbindlichkeiten verbleibende Verbandsvermégen d
'"HXWVFKHQ -XJHQGYHUEDQG A(QWVFKLH
Kassel zu, der es unmittelbar und ausschlie3lich fir gemeinnitzige
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

(2) Sollte die Durchfuhrung dieser Bestimmung aus Grunden, die d¢
Niedersachsische EC-Verband nicht zu vertreten hat, unmdglich se
beschliel3t die Vertreterversammlung, welcher anderen gemeinnutz
Kdrperschaft oder Organisation das Verbandsvermdgen zufallen so
BeschlUsse hiertber dirfen erst nach Einwilligung des Finanzamts
ausgefuhrt werden.

§ 21 Vermoégensbindung

(1) Bei Auflosung oder Aufhebung des Niedersachsischen EC-
Verbandes oder bei Wegfalkiner steuerbegunstigter Zwed&ét das
nach Erfullung aller Verbindlichkeiten verbleibende Verbandsvermd
GHP '"HXWVFKHQ -XJHQGYHUEDQG A(QWVH
Kassel zu, der es unmittelbar und ausschliel3lich fir gemeinnutzige
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

(2) Sollte die Durchfuhrung dieser Bestimmung aus Grunden, die d¢
Niedersachsische EC-Verband nicht zu vertreten hat, unmdglich se
beschliel3t die Vertreterversammlung, welcher anderen gemeinnitz
Kdrperschaft oder Organisation das Verbandsvermdgen zufallen so
Beschlisse hiertiber durfen erst nach Einwilligung des Finanzamts
ausgefuhrt werden.

Der Niedersachsische EC-Verband (Verein) ist im Vereinsregister b
Amtsgericht Hannover unter Nr. 2204 eingetragen.

Die Satzung wurde am 30 Dezember 1955 errichtet und von den
Vertreterversammlungen am 15.05.1965, 02.04.1966 und 29.04.19]
geandert. Sie wurde am 30.04.1983 und 23.04.1994 neu gefasst un
27.04.1996, 30.04.2005, 08.05.2010 und 26.04.2014 erneut geénde

Der Niedersachsische EC-Verband (Verein) ist im Vereinsregister b
Amtsgericht Hannover unter Nr. 2204 eingetragen.

Die Satzung wurde am 30 Dezember 1955 errichtet und von den
Vertreterversammlungen am 15.05.1965, 02.04.1966 und 29.04.19]
geandert. Sie wurde am 30.04.1983 und 23.04.1994 neu gefasst un
27.04.1996, 30.04.2005, 08.05.2010, 26.04.2014 und 15.04.2023 e
geandert.
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Schutzkonzept
Eoroleswel, wol sexvalcescerte Cewall



Warum?

188a SGB VIl ,Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung”

TPravention und Intervention: ein Zusammenspiel aus

Analyse, strukturellen Veranderungen, Vereinbarungen

und Absprachen sowie Haltung und Kultur einer X " A
Organisation. X* &3\}
tEs geht darum Bedingungen zu schaffen, die das RlSlkOg k"xx
senken, zum Tatort von sexualisierter Gewalt zu werden. u.“_ ¥

) S 2
TUm Handlungssicherheit der Mitarbeitenden, die fur
den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die Formen
von Gewalt in ihrem Lebensumfeld erlebt haben, sowie
fur das eigene Handeln sensibilisiert werden.



€
Inhalte eines Schutzkonzeptes

TflLeitbild (Verankerung der Praventionsverantwortung)

tVerhaltenskodex (Teamvertrag, konkrete (Verhaltens-)Regelungen
zur Pravention)

tFortbildungen fur Haupt- und Ehrenamtliche Puleica—Schqung,

teaminterne Schulungseinheiten, Schulungen tur Berufliche) -

. - . x X y
tVorlage Erweitertes FUhrungszeugnis X + -|-“>\
IPartizipation von Kindern und Jugendlichen *+ i':.\,xy
tPraventionsangebote ¥ix X ¥
fInformationsveranstaltungen L: f_l

tBeschwerdeverfahren
tNotfallplan bei Verdacht auf sexuelle Gewalt

tKooperation mit Fachstelle (Verpflichtung bei Verdachtsfallen eine
Fachberatungsstelle einzubeziehen)



Zeitplan

seit 2022 Arbeitskreis der Verbande

Marz 23  Grundung einer Arbeitsgruppe im EC-LV

April 23 Treffen des Arbeitskreises der Verbande

bis Juni 23 erste Bearbeitung der EC-internen Fragen
Treffen des Arbeitskreises der Verbande
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Aug.-
Okt. 23
Sept. 23
Okt. 23

Nov 23
Feb 24

Zeitplan

Partizipation an Risikoanalyse in der Flache
Thema der Hauptamtlichenklausur im EC Nieders.
Treffen des Arbeitskreises der Verbande

XX D
. -5 i
Bearbeitung der offenen Fragen und X* A
Erstellung eines Entwurfes durch kleine ;::?
Arbeitsgruppe *g"
LVV EC (Info und Austausch) il

GV-Klausur EC (mit erstem Entwurf)
Treffen der Arbeitsgruppe und des AK-Verbande

(Betrachtung des ersten Entwurfs, Korrekturen...)



Marz/
April 24

Sommer/
Herbst 24

Herbst 25

Zeitplan

Erste Eingabe in die Entscheidungsgremien
der Verbande

Beschluss in den Verbanden

Evaluation und Korrektur
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€
Multiplikator/innen und

Grundschulungen

IMultiplikator/innen
tdreitagige Schulung
T Vernetzungstreffen
tverantwortlich far die Schulungen im Landesverband

TR
XX

. - g 2.
IZiel: Grundschulung zum Thema ,Sexualisierte Gewalt” von 4' 2 XYy
vier Stunden fur alle Mitarbeitenden in der Arbeit mit ’( X
Kindern und Jugendlichen :‘f

tSchulungstag fur Ehrenamtliche am 30.09.2023 in Hannover



Schaumburg-Weser // Unter-Weser // Netzwerg






Weser-Mittelland
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Neuer Fokus >> Klare Struktur >> Vernetzung >> ldentifikation



Weser-Mittelland




	Folie 1: Finanzbericht des Niedersächsischen Jugendverbandes „Entschieden für Christus“ (EC) e.V. 
	Folie 2: Finanzen zum 31.12.2020 & 31.12.2021,  Zahlen von 2022 sind vorläufig
	Folie 3: Finanzen zum 31.12.2020 & 31.12.2021,  Zahlen von 2022 sind vorläufig
	Folie 4: Finanzen zum 31.12.2020 & 31.12.2021,  Zahlen von 2022 sind vorläufig
	Folie 5: Finanzen zum 31.12.2020 & 31.12.2021,  Zahlen von 2022 sind vorläufig
	Folie 6:  Bankkonten in Verband und Plinke 
	Folie 7:  Bankkonten in Altenau 
	Folie 8:  Landesverband Spenden 31.12.2022 
	Folie 9:  Landesverband Spendenaufruf 
	Folie 10:  Landesverband Spenden 2023 
	Folie 11
	Folie 1: Schutzkonzept
	Folie 2: Warum?
	Folie 3: Inhalte eines Schutzkonzeptes
	Folie 4: Zeitplan
	Folie 5: Zeitplan
	Folie 6: Zeitplan
	Folie 7: Multiplikator/innen und Grundschulungen
	Folie 1: Netzwerke
	Folie 2: 3 Netzwerke
	Folie 3

